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Anlagei 

Muster des Titelblattes der Dissertation 

Vorderseite: 

(Titel der Dissertation) 

Vom Fachbereich 2 
(Kommunikation/Ästhetik) 
der Universität Oldenburg 

zur Erlangung des Grades eines 
Doktors der Philosophie (Dr. phil.) 

genehmigte Dissertation 
von 

geb. am: in 

Rückseite: 

Referent: 

KörrBlerent[on): ne LEE users 

Tan der DIeputation: 1....0.. ses ER N. Bsiee 

Anlage 2 

Die Universität Oldenburg, 
Fachbereich 2 (Kommunikation/Ästhetik), verleiht mit dieser 

Urkunde 

Frau/Herrn*) 
  

geb. am in 

den Grad eines 

Doktors der Philosophie (Dr. phil.), 

nachdem sie/er*) in ordnungsgemäßem Promotionsverfahren 
durch ihre/seine*) mit dem Prädikat **) ................ beurteilte 
Dissertation 

  

sowie durch die mit ............... beurteilte mündliche Prüfung 
ihre/seine*) wissenschaftliche Befähigung erwiesen und da- 
bei das Gesamtergebnis 

  

erhalten hat. 

Oldenburg, den 

  

Der Dekan Der Vorsitzende 
des Promotionsausschusses 

*) Nichtzutreffendes streichen 
**) Prädikate: summa cum laude, magna cum laude, cum laude, rite. 

Anlage 3 

Urkunde der Ehrenpromotion 

Der Fachbereich 2 (Kommunikation/Ästhetik) der Universität 
® Oldenburg 

verleiht 

Frau/Herrn*) . 
  

geb. am in   

den Grad eines 

Doktors der Philosophie Ehrenhalber 
(Dr. phil. h. c.) 

  

  

  

Didenbuss em ieietesbinchennsssnenenserennöttensensenee 

  

Der Dekan 

*) Nichtzutreffendes streichen. 

  

6 „Jahrg. “ Amtliche Mitteilungen 

DER NIEDERSÄCHSISCHE MINISTER 

FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST 

1062 - 243 89 

_ 

Der Nieders Minister f Wissenschaft u.Kunst, Prinzenstr. 14. 3000 Hannover 1 

An die 
Niedersächsischen Hochschulen 
gemäß Verteiler MWK 2 
Nrns3,.7,:8,9,10.:11; 12 

nachrichtlich: 

® L. »Nen. 2, 5,6 

Seite 7 

3000 HANNOVER 1, den 

Prinzenstr. 14 

Postfach 261 

Teleton: (0511)120- 8036 
Vermittlung: (0511) 1201 

Telex. 0922 408 mwkd 

Telefax: (0511) 120-8842 

05.02.1987 

Habilitationen in den erziehungswissenschaftlichen Fachbereichen bzw. in fachdidak- 
tischen und -pädagogischen Fächern 

Aus gegebenem Anlaß weise ich darauf hin, daß bei Habilitationen in den o.a. Fachbe- 

reichen bzw. Fächern nach $ 27 Abs. 3 NHG ein weiterer akademischer Grad, nämlich der 

eines habilitierten Doktors, idR. Dr. phil. habil., zu verleihen ist. Als Bezeichnung der 

Lehrbefugnis ist die Bezeichnung des jeweiligen Unterrichtsfaches zu verwenden, ergänzt 

um den Zusatz "und ihre/seine Didaktik bzw. "(Fach)-Pädagogik". 

liche Interpretation zu treffen. 

    
Im Auftrage N : 

‚ Jeglaubigt: 

Dr. Weise a 

Angestellte 

Die Niedersächsische Landeshochschulkonferenz hat sich auf meine Bitte hin mit diesem 

Thema beschäftigt und mir vorgeschlagen, eine entsprechende Feststellung als verbind-


